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in die „Deklaration über die Prin
zipien des Völkerrechts, betreffend 
die freundschaftlichen Beziehungen 
und die Zusammenarbeit zwischen 
den Staaten in Übereinstimmung mit 
der Charta der Vereinten Nationen“ 
aufgenommen worden, dis am 
24. 10. 1970 von der UNO-Vollver
sammlung einmütig gebilligt wurde. 
In ihr ist das Prinzip der N. ein
deutig zu einem allgemeinverbind
lichen, zwingenden Grundprinzip des 
demokratischen Völkerrechts erklärt 
und in seinem Inhalt präzisiert 
worden. In dieser Deklaration wird 
der Inhalt des Prinzips „betreffend 
die Pflicht, sich nicht in Angelegen
heiten einzumischen, die in Überein
stimmung mit der Charta zur in
neren Zuständigkeit eines Staates 
gehören“, im einzelnen wie folgt 
bestimmt: „Kein Staat und keine 
Staatengruppe haben das Recht, sich 
aus irgendeinem Grunde direkt oder 
indirekt in die inneren und äußeren 
Angelegenheiten eines anderen Staa
tes einzumischen. Folglich sind die 
bewaffnete Intervention und alle 
anderen Formen von Einmischung 
oder Drohversuchen gegen die 
Völkerrechtssubjektivität eines Staa
tes oder gegen dessen politische, 
wirtschaftliche und kulturelle Be

standteile völkerrechtswidrig. Kein 
Staat kann wirtschaftliche, politische 
oder irgendwelche andere Maß
nahmen anwenden oder deren An
wendung unterstützen, um einen 
anderen Staat zu zwingen, auf die 
Ausübung souveräner Rechte zu ver
zichten, und um von ihm irgend
welche Vorteile zu erlangen. Des
gleichen darf kein Staat subversive, 
terroristische oder bewaffnete Akti
vitäten organisieren, unterstützen, 
schüren, finanzieren, anreizen oder 
dulden, die dazu bestimmt sind, 
gewaltsam das Regime eines anderen 
Staates zu ändern sowie in die in
neren Kämpfe eines anderen Staates 
einzugreifen. Die Gewaltanwendung 
mit dem Ziel, die Völker ihrer natio
nalen Existenz zu berauben, ist ein 
Verstoß gegen deren unveräußer
liche Rechte und das Prinzip der 
Nichteinmischung. Jeder Staat hat 
ein unveräußerliches Recht, sein 
politisches, wirtschaftliches, soziales 
und kulturelles System ohne jed
wede Form der Einmischung von 
seiten eines anderen Staates zu wäh
len.“
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